
SATZU NO

der

NASCO Energie & Rohstoff AG

(”GeseHschaft")

Allgemeine Bestimmungen

§ I Firma, Sitz, und Dauer

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

NASCO Energie & Rohstoff AG

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Exploration, Förderung, Verarbeitung und Ver-
äußerung von Rohstoffen und Energie sowie der Handel mit Rohstoffen, Rohstoffderi-
vaten und Energie sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Des Weiteren ist der
Gegenstand die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesell-

schaften (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziel-
len, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wert-
steigerung auf eigene Rechnung, im eigenen Namen und nicht für Dritte.

(2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder
Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche beraten,

steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann Unter-
nehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und
Unternehmensverträge im Sinne von § 291, 292 AktG mit ihnen schließen. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsun-
ternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern.
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II. Grundkapital und Aktien

§3 Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 16.599.444,00 (in Worten: Euro sechzehn
Millionen fünfhundertneunundneunzigtausendvierhundertvierundvierzig) und ist eingeteilt in
16.599.444 (in Worten: fünfhundertneunundneunzigtausendvierhundertvierundvierzig) nenn-
wertlose Stückaktien.

§ 4 Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 12. Dezember 2028 um insgesamt bis zu EUR 7.628.653 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 7.628.653 Stück neuer Stückaktien gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Den Aktionären steht
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist dabei
nur in folgenden Fällen zulässig:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Bör-

se gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser
Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, und
der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse ge-

handelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt

der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. I und

2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzun-
gen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Kann ein Börsenpreis wegen fehlen-
der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Börsenhandel nicht ermittelt
werden, so kann der Vorstand andere geeignete Erkenntnisquellen zur Ermittlung des
Wertes heranziehen. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzu-
rechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis
zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen

unter Ausschluss des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, so-
weit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung
gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler
unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der Be-
trag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen
Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder
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sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibun-
gen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-
schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in

dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wand -

lungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft liegt.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Ak-
tienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung fest-
zulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186
Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1
Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Be-
zug anzubieten.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen Um-
fang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 abzuändern.

§ 4a Bedingtes Kapital I 2016

(1) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 432.187,00 durch Ausgabe von bis zu 432.187
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I
2016).

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital I 2016 wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Opti-
onsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft oder einem Unternehmen, an dem die Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, bis zum 19. Dezember 2021
auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Dezember 2016
ausgegeben bzw. garantiert worden sind, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten
Gebrauch machen, oder, soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet
sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, soweit nicht an-
dere Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Be-
ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Options- oder Wandlungsverpflichtungen
entstehen, am Gewinn teil.
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(3) Der Vorstand Ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung zu ändern.

§ 4b Bedingtes Kapital II 2021

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.387.028,00 durch Ausgabe von bis zu
1.387.028 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital II 2021).

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die auf-
grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 gemäß Ta-
gesordnungspunkt 8 lit. b) bis zum 14. Dezember 2026 gewährt werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen
Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen
und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses Bedingte Kapital II 2021 zu-
rückgreift. Die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital II 2021 erfolgt zu dem in
der Ermächtigung bestimmten Ausübungspreis als Ausgabebetrag. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optio-
nen entstehen, am Gewinn tell.

(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt die Fassung der Satzung jeweils entsprechend der
Ausnutzung des Bedingten Kapitals II 2021 anzupassen.

§ 4c Bedingtes Kapital I 2021

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft Ist um EUR 6.428.653,00 durch Ausgabe von bis zu
6.428.653 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des letzten Geschäftsjahres, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss
gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I 2021). Die bedingte Kapitalerhö-
hung wird nur insoweit durchgeführt, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von
Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft
oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptver-
sammlung vom 15. Dezember 2021 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis
zum 14. Dezember 2026 ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Be-
zugsrecht Gebrauch machen und die Gesellschaft sich entschließt, die Um-
tausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 2021 zu bedienen,
oder



-5 -

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugs-
rechten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunter-
nehmen aufgrund des in der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 ge-
fassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 14. Dezember 2026 ausgegeben
wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich ent-
schließt, die Umtausch bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital I 2021
zu bedienen.

Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses
der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 unter Tagesordnungspunkt 6, d.h.
insbesondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der
Gesellschaft an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des
Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im
XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen
Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien
der Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen 10 Börsenhandels-
tagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor
der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der jeweiligen Schuldver-
schreibungen unter Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Beschluss der
vorgenannten Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 6 bestimmten Verwässe-
rungsschutzregeln.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital I 2021 abzuändern.

(2) Die bedingte Kapitalerhöhung gemäß dem Bedingten Kapital I 2021 soll zusätzlich
auch insoweit durchgeführt werden, wie

(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von
Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung
vom 13. Dezember 2023 gefassten Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben wur-
den, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen und die Gesell-
schaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem Bedingten
Kapital I 2021 zu bedienen, oder

(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten,
die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen auf-
grund des in der Hauptversammlung vom 13. Dezember 2023 gefassten Ermäch-
tigungsbeschlusses ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum Umtausch erfüllen und
die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus diesem
Bedingten Kapital I 2021 zu bedienen.



Die Ausgabe der Aktien erfolgt insoweit gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 13. Dezember 2023 unter Tagesordnungs-
punkt 8.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweili-
gen Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital I 2021 abzuän-
dern.

§ 5 Aktien

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls nichts
anderes beschlossen wird.

(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen bestimmt der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehrere Ak-
tien verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines
Anteils ist ausgeschlossen; dies gilt auch, wenn ausgegebene Aktien eingereicht oder
für kraftlos erklärt werden.

III. Der Vorstand

§ 6 Zusammensetzung des Vorstands

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl
der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital
mehr als drei Millionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vor-
stand nur aus einer Person besteht.

(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands sowie einen
stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen. Es können stellvertretende
Vorstandsmitglieder bestellt werden.

§ 7 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands

(1) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag,
wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht.

(2) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Erlässt der
Aufsichtsrat keine Geschäftsordnung, kann sich der Vorstand durch einstimmigen Be-
schluss selbst eine Geschäftsordnung geben.
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(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall beschlie-
ßen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im lnnenverhältnis nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

(4) Der Vorstand kann in allen Fragen der Geschäftsführung die Entscheidung der Haupt-
versammlung herbeiführen. Im Falle des § Ill Abs. 4 Satz 3 AktG sowie bei schwer-
wiegenden Eingriffen in Rechte der Aktionäre ist er hierzu verpflichtet.

§ 8 Vertretung der Gesellschaft

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehre-
re Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglie-
der gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuris-
ten vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft al-
lein zu vertreten.

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern und zur gesetzlichen Vertretung

gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen generell oder für den
Einzelfall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäf-
ten mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. § 112 AktG bleibt
unberührt.

(4) Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentli-
chen Vorstandsmitgliedern gleich.

IV. Der Aufsichtsrat

§ 9 Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann eine kürzere Amtszeit bestimmen. Aus-
scheidende Aufsichtsratsmitglieder sind wieder wählbar.

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt werden.
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein
Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl stattfindet, spätes-
tens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Er-
gänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.



-8-

(4) Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt mit Monats-
frist zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den
Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand niederlegen.

(5) Die Abberufung von durch die Hauptversammlung gewählten Mitgliedern bedarf der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 10 Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt

worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einla-
dung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die
Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten anwesen-
den Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes
gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Be-
endigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der
Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche
Amtszeit zu wählen.

§ 11 Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und Befugnisse
bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit gesetzlich zulässig, Ent-
scheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Für Beschlussfassungen in den
Ausschüssen gelten die folgenden Bestimmungen entsprechend, soweit nicht zwingend ge-
setzliche Vorschriften entgegenstehen.

§ 12 Sitzungen des Aufsichtsrats

(1) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - beruft die Sitzungen
des Aufsichtsrats mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich oder fernschriftlich (Tele-
fax) ein. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung

und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende
die Einberufungsfrist bis auf drei Tage abkürzen und die Sitzung per E-Mail, mündlich
oder fernmündlich oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel ein-
berufen. In diesen Fällen bedürfen die Beschlüsse auf Antrag mindestens eines Auf-
sichtsrats der Bestätigung durch die nächste ordentliche Aufsichtsratssitzung.

(2) Mit der Einladung sind Ort, Tag, Zeit sowie die einzelnen Gegenstände der Tagesord-
nung mitzuteilen.
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(3) Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber
nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden
Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer
vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung nach-
träglich zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mit-
tels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel abzugeben; der Beschluss
wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist
nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats unter
der zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen Anschrift beziehungsweise Telefax-
nummer ordnungsgemäß zu einer Sitzung eingeladen wurden und mindestens die
Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, mindestens jedoch drei Mitglieder, an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch ein in der
Sitzung persönlich anwesendes Aufsichtsratsmitglied oder eine andere gemäß Absatz
5 teilnehmende Person schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen, nehmen an der
Beschlussfassung teil. Darüber hinaus können abwesende Aufsichtsratsmitglieder ihre
Stimme während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Leiter der Sitzung

zu bestimmenden angemessenen Frist mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail
oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Vi-

deozuschaltung, abgeben, sofern kein in der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitg lied
widerspricht; ein Widerspruch kann jedoch nicht erhoben werden, wenn das abwesen-
de und die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder untereinander im Wege allseitigen und
gleichzeitigen Sehens und Hörens in Verbindung stehen und den Beschlussgegen-

stand erörtern können.

(5) Der Vorsitzende entscheidet über die Teilnahme der Vorstandsmitglieder an den Sit-
zungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Ferner können Personen, die dem
Aufsichtsrat nicht angehören, an Stelle von verhinderten Aufsichtsratsmitgliedern teil-
nehmen, wenn diese sie hierzu schriftlich ermächtigt haben.

(6) Der Vorsitzende - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - leitet die Sitzungen
des Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie
die Art derAbstimmung.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die vom Auf-
sichtsratsvorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

§ 13 Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Stimm-
enthaltungen werden bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitge-
zählt.
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(2) Eine auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden erfolgende Beschlussfassung oder
Wahl durch schriftliche, telegraphische, fernmündliche, fernschriftliche (Telefax)
Stimmabgabe oder Stimmabgabe per E-Mail bzw. mittels sonstiger gebräuchlicher Te-
lekommunikationsmittel, insbesondere Videokonferenz, ist zulässig, wenn kein Auf-
sichtsratsmitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmen-
den angemessenen Frist widerspricht; § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Niederschrift
über schriftlich, telegraphisch, fernmündlich, fernschriftlich (Telefax), per E-Mail oder
mittels sonstiger Telekommunikationsmittel gefasste Beschlüsse hat der Vorsitzende
des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zuzuleiten.

(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats
erforderlichen Willenserklärungen, im Namen des Aufsichtsrats, abzugeben und ent-
gegenzunehmen.

§ 14 Vergütung des Aufsichtsrats

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste,
nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, deren Höhe die Hauptversamm-
lung beschließt.

(2) Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet,

soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesell-
schaft gesondert in Rechnung zu stellen und sie dieses Recht ausüben.

(3) Zu Gunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats kann eine Haftpflichtversicherung zur Ab-
sicherung der Risiken aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Aufsichtsrat (Directors
& Officers Liability lnsurance/D&O Versicherungen) mit einem angemessenen Versi-
cherungsschutz und einer angemessenen Eigenbeteiligung abgeschlossen werden.

§ 15 Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder

(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt ge-
worden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder - auch nach dem Ausscheiden aus dem
Amt - Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Perso-
nen, die nicht Aufsichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu
verpflichten.

(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied - auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt -’

vertrauliche Angaben, Geheimnisse oder Informationen von denen nicht mit Sicherheit
auszuschließen ist, dass es sich um vertrauliche Angaben oder Geheimnisse handelt,
an Dritte weiterzugeben, so hat es dies dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem
Vorstand unter Bekanntgabe des Empfängers zuvor schriftlich mitzuteilen und diesen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information mit Abs.
I vereinbar ist.
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(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied hat im Falle seines Ausscheidens
aus dem Amt sämtliche in seinem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Ge-
sellschaft an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats auszuhändigen.

V. Die Hauptversammlung

§ 16 Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach Be-
endigung des Geschäftsjahres statt.

(2) Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats,
die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im
Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimmten Fällen
sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert.

§ 17 Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den gesetzlich vor-
geschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen.

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung

einzuberufen. Die Mindestfrist nach Satz I verlängert sich um die Tage der Anmelde-

und Nachweisfrist nach § 18 Abs. I und 2 der Satzung. Der Tag der Hauptversamm-
lung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen.

(3) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Ge-
sellschaft, dem Ort der Geschäftsanschrift der Gesellschaft, in einer anderen Stadt mit
mindestens 50.000 Einwohnern in einem Umkreis von 50 km vom Sitz der Gesellschaft
oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.

§ 18 Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung,
Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern,

Bild- und Tonübertragungen

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad-
resse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung
kann eine auf bis zu drei Tage vor der Hauptversammlung verkürzte Frist vorgesehen
werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzu-
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rechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform ( 126b BGB) und muss in deutscher
oder englischer Sprache erfolgen.

(2) Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür reicht ein Nach-
weis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor
der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine auf bis zu drei Tage vor
der Hauptversammlung verkürzte Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptver-
sammlung und der Tage des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, zweifelhafte Nachweise zu überprüfen und bei Verdacht eines gefälschten

oder fälschlich ausgestellten Nachweises den betreffenden Aktionär um weitere Nach-
weise zu ersuchen oder zurückzuweisen.

(3) frei.

(4) Die Einzelheiten der Anmeldung, des Nachweises über den Anteilsbesitz und die Aus-
stellung von Eintrittskarten sind in der Einladung bekannt zu geben.

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Gesellschaft kann
einen oder mehrere Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zur Verfü-
gung stellen. Soweit gesetzlich nicht zwingend etwas änderes vorgeschrieben ist, sind
die Vollmachten schriftlich oder auf einem anderen von der Gesellschaft näher zu be-
stimmenden Weg zu erteilen. Sofern neben der Schriftform gemäß dem vorangehen-
den Satz eine andere Form der Vollmachtserteilung zugelassen werden soll, ist dies
zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen oder den
Aktionären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gegebenen Wei-
se zugänglich zu machen, andernfalls verbleibt es, soweit gesetzlich nicht zwingend
etwas anderes gilt, bei der Schriftform. Die Regelung über die Form von Vollmachten in
diesem Absatz erstreckt sich nicht auf die Form der Erteilung von Vollmachten an In-
termediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktien-
gesetz gleichgestellte Personen ( 135 AktG).

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort an-
wesend oder vertreten zu sein an der Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche
oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation
ausüben können (Online-Teilnahme) sowie Bestimmungen zum Umfang und zum Ver-
fahren ein solchen Teilnahme und Rechteausübung zu treffen. Die Bestimmungen wer-
den mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an
der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommu-
nikation abgeben dürfen (Briefwahl) sowie Bestimmungen zum Verfahren zu treffen.
Die Bestimmungen werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt ge-
macht.
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(8) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung
persönlich teilnehmen, ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der
Hauptversammlung nicht möglich, so kann es an der Hauptversammlung auch im We-
ge der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, insbesondere wenn das betroffene Mit-
glied:

a) seinen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat oder
b) versichert, aus persönlichen oder beruflichen Gründen verhindert zu sein.

(9) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton übertra-
gen werden. Die Übertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlich-
keit uneingeschränkt Zugang hat. Der Vorstand entscheidet über Form, Umfang und
gegebenenfalls über Zugangsbeschränkungen der Übertragung. Die Form der Über-
tragung ist in der Einberufung bekannt zu geben.

(10) Der Vorstand ist für den Zeitraum bis zum 14. Dezember 2027 berechtigt, Hauptver-
sammlungen auch als sogenannte virtuelle Hauptversammlung ohne physische Teil-
nahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten einzuberufen.

§ 19 Versammlungsleitung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. ist die-
ser verhindert, wobei als Verhinderung auch gilt, wenn der Vorsitzende die Leitung

nicht übernimmt oder niederlegt, so leitet sein Stellvertreter die Versammlung, ist die-
ser verhindert (was auch die Ablehnung und Niederlegung umfasst) so eine andere
vom Vorsitzenden bestimmte Person oder, wenn dieser keine andere Person bestimmt,
eine von seinem Stellvertreter bestimmte Person oder, wenn dieser keine Person be-
stimmt, eine von einem anderen Aufsichtsratsmitglied bestimmte Person (wobei bei
mehreren Bestimmungen die Bestimmung durch das jeweils älteste Aufsichtsratsmit-
glied gilt). Ist keine der vorbezeichneten Personen erschienen oder zur Leitung der
Versammlung bereit, so eröffnet der an Lebensjahren älteste anwesende Aktionär die
Versammlung und lässt von dieser einen Vorsitzenden wählen.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen
beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder
während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aus-
sprache zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung sowie des einzelnen Rede- oder
Fragebeitrags angemessen festzusetzen.
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§ 19a Beschränkung des Rede- und Fragerechts der
Aktionäre in der Hauptversammlung

(1) Der Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-
lich nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken:

(i) ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesord-
nung nur über einzelne oder mehrere der Gegenstände Verwendung des Bi-
lanzgewinns, Entlastung der Mitglieder des Vorstands, Entlastung der Mitglieder

des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlussprüfers und Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien Beschluss zu fassen, kann der Versammlungsleiter das Rede-

und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken, dass die
Hauptversammlung insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert. Bei der

Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume außer Be-
tracht, die auf Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede des Vor-
stands sowie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor Beginn der Gene-
raldebatte entfallen.

(ii) ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung anstehenden Tagesord-
nung auch über andere Gegenstände als nach (i) Beschluss zu fassen, kann
der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher

Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt nicht län-
ger als zehn Stunden dauert. (i) Satz 2 gilt entsprechend.

(iii) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je

Wortmeldung auf 15 Minuten beschränken und wenn sich im Zeitpunkt der Wor-
terteilung an den Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet haben,

auf zehn Minuten. Der Versammlungsleiter kann die (zusammengefasste) Re-
de- und Fragezeit, die einem Aktionär während der Versammlung insgesamt

zusteht, auf 45 Minuten beschränken, auch unter Anrechnung von Wortmeldun-
gen, die erfolgten bevor diese Beschränkung erklärt wurde, wobei die (zusam-
mengefasste) Rede- und Fragezeit, die einem Aktionär nach Ausspruch dieser
Beschränkung zusteht wenigstens noch zehn Minuten betragen muss.

(iv) Die Beschränkungen nach (i) bis (iii) können vom Versammlungsleiter jederzeit,
auch zu Beginn der Versammlung angeordnet werden. Der Versammlungsleiter
hat bei der Ausübung des ihm eingeräumten Ermessens die konkreten Um-
stände der Hauptversammlung zu beachten. Er hat sich insbesondere an den
Geboten der Sachdienlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehand-
lung zu orientieren. Bei Einhaltung der Maßstäbe in (i) bis (iii) wird vermutet,

dass die Voraussetzungen von Satz 2 und 3 dieses (iv) eingehalten sind.

(v) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Ziffern (i) bis (iv) gelten als
angemessen im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 2AktG.
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(2) Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre nach Maßgabe von Abs. I zu beschränken, kann der Versammlungsleiter

um 22:30 Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss anordnen und mit den Ab-
stimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debatten-
schlusses sind weitere Fragen nicht mehr zulässig.

(3) Das Recht des Versammlungsleiters, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre über die
Bestimmungen in Abs. I und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzu-
schränken, bleibt von den Regelungen in Abs. I und 2 unberührt.

§ 20 Stimmrecht und Beschlussfassung

(I) Je eine Stückaktie gewährt eine Stimme.

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der einfachen
Mehrheit des bei der Beschlussfassung auf die vertretenen stimmberechtigten Stück-
aktien entfallenden Betrags des Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz oder die Sat-
zung zwingend eine größere Mehrheit erfordert. Stimmenthaltungen und ungültige

Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3) Wird bei Wahlen eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen im ersten Wahl-
gang nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter denjenigen Personen statt, welche
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit auch im zweiten Wahl-
gang entscheidet das Los.

VI. Geschäftsjahr, Ermittlung und Verwendung des Bilanzgewinns

§ 21 Geschäftsjahr, Gewinnermittlung und Rücklagen

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge-
schäftsjahr. Es endet mit dem Ablauf des 31. Dezember des Jahres der Handelsregis-

tereintragung der Gesellschaft.

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen Regelungen
aufzustellen, falls erforderlich zu prüfen und festzustellen.

(3) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen; sie sind
darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge, auch den gesamten Jahresüberschuss, in
andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrückla-
gen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht
übersteigen würden.
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(4) Bei der Errechnung des gemäß Abs. 3 in andere Gewinnrücklagen einzustellenden
Teils des Jahresüberschusses sind vorweg Zuweisungen zur gesetzlichen Rücklage
und Verlustvorträge abzuziehen.

§ 22 Gewinnverwendung

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung.

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend
von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG beschlossen werden.

VII. Schlussbestimmungen

§ 23 Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, ins-
besondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital entsprechend dem jeweili-
gen Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und genehmigtem Kapital, vorzunehmen.

§ 24 Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Gerichts- und Notarkosten ein-
schließlich der Kosten der Veröffentlichung sowie sonstige Rechts- und Steuerberatungskos-

ten, ferner die Börseneinführungskosten inklusive der Kosten für die Erstellung des Wertpa-
pierprospektes, der Kosten der begleitenden Banken, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer
bis zu einem Gesamtbetrag von EUR 33.000,00.

§ 25 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
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Bescheinigung nach § 181 Abs. I Satz 2 AktG

Hiermit bescheinige ich, der Hamburgische Notar

Dr. Alexander Gebele

dass die geänderten Bestimmungen der vorstehenden Satzung mit dem Hauptversammlungsbe-
schluss vom 13. Dezember 2023 über die Satzungsänderung und die unveränderten Bestimmungen
mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstim-
men.

Hamburg, den 9. April 2024


